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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §40 Abs1;

1. BAO § 40 heute

2. BAO § 40 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 188/2023

3. BAO § 40 gültig von 01.01.1962 bis 31.12.2023

Rechtssatz

Soweit Punkt 4.3. der Stiftungsurkunde der Privatstiftung die Mittel zur Erreichung des Stiftungszwecks näher

umschreibt, nimmt dieser Punkt wiederum auf Punkt 4.5. dahingehend Bezug, dass dort die Erfüllung des in Punkt 4.1.

festgelegten Stiftungszwecks von der Stiftung unmittelbar selbst vorgesehen wird. Die Heranziehung Dritter durch die

Stiftung setzt nach Punkt 4.5. die Sicherstellung voraus, dass das Wirken des Dritten wie das eigene Wirken der

Privatstiftung anzusehen sei. Darin liegt eine hinreichend bestimmte satzungsmäßige Regelung dahingehend, dass zur

Verwirklichung des Stiftungszwecks herangezogene Dritte der Stiftung und damit dem Stiftungszweck vertraglich

verbunden zu sein haben (vgl. in diesem Sinn auch Baldauf in Baldauf/Renner/Wakounig, Die Besteuerung der

Vereine10, Rz. B257 und 258 mwN).Soweit Punkt 4.3. der Stiftungsurkunde der Privatstiftung die Mittel zur Erreichung

des Stiftungszwecks näher umschreibt, nimmt dieser Punkt wiederum auf Punkt 4.5. dahingehend Bezug, dass dort die

Erfüllung des in Punkt 4.1. festgelegten Stiftungszwecks von der Stiftung unmittelbar selbst vorgesehen wird. Die

Heranziehung Dritter durch die Stiftung setzt nach Punkt 4.5. die Sicherstellung voraus, dass das Wirken des Dritten

wie das eigene Wirken der Privatstiftung anzusehen sei. Darin liegt eine hinreichend bestimmte satzungsmäßige

Regelung dahingehend, dass zur Verwirklichung des Stiftungszwecks herangezogene Dritte der Stiftung und damit dem

Stiftungszweck vertraglich verbunden zu sein haben vergleiche in diesem Sinn auch Baldauf in

Baldauf/Renner/Wakounig, Die Besteuerung der Vereine10, Rz. B257 und 258 mwN).
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